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2. Stück Wien, am 1. Februar 1968 Jahrgang 1968

Immer wieder — kein Spitzenverschieber!
Mangelhafte Bremsprobe
Kl im Einfahrgleis eines Triebwagenschnelbuges
Richtige Fahrstraßenprüfung!
Einheitliche Kennzeichnung der Wagen
‘eguntaUe bei cen u
Unfallverhütung

Zahlreiche Unfälle der letzten Zeit waren
darauf zurückzuführen, daß die Bestimmungen
des Punktes 64 dci- DV V 3 nicht eingehalten
wurden. I)iese lauten: „Bei Verschubteilen, bei
denen sich der Tfz-Führer nicht auf dem vorder
sten Fahrzeug befindet, hat sich ein Vei-schubbe
diensteter (Spitzenverschieber) beim vordersten
Fahrzeug so aufzuhalten, daß er den Verschubweg
überblicken und rechtzeitig die nötigen Signale
geben kann.“

Nachstehend die Schilderung dreier Unfälle,
die sich innerhalb eines Zeitraumes von nur
5 Tagen ereigneten und bei denen die Ursache u. a.
ebenfalls darin lag, daß kein Spitzenverschieber ge
stellt worden war.

a) Am 20. Dezember traf ein Bezirksgüterzug
im Bf 1. ein. Nach Durchführung verschie
dener Verschubbewegungen sollte der ganze
Zug — 54 Achsen — an eine auf Gleis 4
stehende Gruppe von 22 Wagen geschoben
und an diese gekuppelt werden. Der Ver
schihleiter führte diese Verschubbewegung
ohne Stellung eines Spitzenverschiebers durch,
wobei er von einem Wagen in der Mitte des
Zuges Signal „Herkommen“ gab.

Infolge seines Standortes und der Dun
kelheit bemerkte er die Gruppe von 22 Wagen
zu spät, so daß es ohne Abgabe des Signals
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„Langsam« oder „Halt“ zu einem heftigen An
fahren kam. Dabei ritt ein Kesseiwagen auf
einen zweiten auf und entrollte die Gruppe
von 22 Wagen in Richtung Einfahrsignal. Auf
der nächsten Weiche entgleisten die beiden
Kesselwagen mit allen Achsen und verlegten
den Einfahi-weichenbereicl-i.

b) Am 23. Dezember um 4.20 Uhr stieß im Bf
S. ein unerlaubt auf Gleis 3 zurückschieben
der Verschubteil — 22 Achsen — bei der
Grenzmarke der Weiche 32 mit einem auf
Gleis, 1 verschiebenden Tfz zusammen, wobei
dieses mit einer Tenderachse und der erste
geschobene Wagen des Verschubteiles mit bei-
den Achsen entgleisten.

Die Ursache des Verschubzusammensto
ßes lag im unerlaubten Zurückschieben des
Verschubteiles und in der Nichtstellung eines
Spitzenverschiebers.

c) Am 24. Dezember um 8.05 Uhr entgleiste im
Bf L. bei Ausfahrt eines Personenzuges auf
Weiche 5 a/b der 3. Personenwagen und
stürzte um; der nachgereihte Personenwagen
entgleiste mit der vorderen Achse. Verletzt
wurde glücklicherweise niemand.
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H e r g a n g:

2. Stück

Um 7.33 Uhr war ein Personenzug, vom
Bf A. kommend, im skizzierten Zugendbf L.
auf Gleis 4 eingefahren. Da Tfz und Wagen-
satz für einen ausgehenden Personenzug be
stimmt waren, fuhr der Verschubleiter mit
dem Tfz über die Weiche 5 a/b in Richtung
Weiche 3 zum Wasserkran vor. (Es war ge
plant, nach Wassernahme den Wagensatz auf
Gleis 6 zu umfahren.) Da sich das Handrad
des Wasserkrans nicht aufdrehen ließ, ord
nete der Fdl das Uberstellen des Tfz über
Gleis 6 nach Gleis 4 an den Wagensatz an,
um die Wasserentnahme aus einem neben
diesem Gleis in Höhe der Fahrdienstleitung
befindlichen Unterflurhydranten zu ermög
lichen. Da der hiezu vorgesehene Schlauch zu
kurz war, ließ der Verschubleiter den Wagen-
satz in Richtung Weiche 5 a/b zurückschieben.
Er achtete dabei aber nicht auf die Stellung
der Weiche 5 a/b, die von der vorangegan
genen Fahrt noch von Gleis 2 nach Gleis 6

Möge sich doch jeder vor Augen halten, wie
beeinträchtigt schon die Sicht ist, wenn man sich
zwar am vordersten geschobenen Fahrzeug, jedoch
nicht an dessen vorderer Seite aufhält; noch

stand. Der Schaffner am 2. geschobenen
Wagen gab wiederholt Signal „Herkommen“,
ohne die Stellung der Weiche 5 a/b zu sehen.
Beim Zurückschieben wurde deshalb — von
am Platz befindlichen Fdl, Verschubleiter und
Schaffner unbemerkt — die Weiche 5 a/b auf
geschnitten.

Da es der Fdl vor Ausfahrt des Per—
sonenzuges unterließ, die Fahrstraßenprüfung
und -sicherung vorn Zugschluß aus durchzu
führen, kam es bei der Ausfahrt zur oben
geschilderten Entgleisung auf der aufgeschnit
tenen Weiche 5 a/b.
Die 3 Unfälle wären vermieden worden, wenn

ein Spitzenverschieber gestellt gewesen wäre bzw.
sich dieser am vorgeschriebenen Platz aufgehalten
hätte!

Wiederholt schon wurde im Verkehrs-Unter
richtsblatt auf Einhaltung dieser Bestimmung ge
drungen!

schlechter werden natürlich die Sichtverhältnisse
beim Aufenthalt auf weiter hinten gereihten
Fahrzeugen. Bei solchem Verhalten wird es niemals
möglich sein, den Verschubweg zu beobachten!

0

Wagenmeister, Tfz-Führer, Zugbegleiter und Bf-Bedienstete!
Verstöße im Bremsdienst sind immer betriebsgefährlich! Führt die Bremsprobe gewissenhaft durch!
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8. Mangelhafte Bremsprobe

Einem Bezirksgüterzug wurden im Unter
wegsbf L. (Befehlsbf) an der Zugspitze 3 Wagen
beigegeben. Dabei vergaß der Verschubleiter, der
selbst kuppelte, auf das Offnen der Luftabsperr
hähne zwischen dem 3. und 4. Wagen. Ei- meldete
dem Zugführer, der noch mit schriftlichen Arbei
ten beschäftigt gewesen war, den Zug verschub
dienstlich fertig. Der Zugführer hatte den Schluß-
schaffner weder von der Wagenbeigabe unterrich
tet noch zur Mithilfe an der Bremsprobe beauf
tragt, sondern führte diese allein durch. Dabei
überzeugte ei- sich lediglich vom Anlegen und
Lösen der Bremsklötze beim 1. und 2. beigege
benen Wagen.

Der Tfz-Führer des Zug-Tfz, der die Wagen
beigabe durchgeführt hatte, schenkte der anschlie
ßenden Bremsprobe wenig Beachtung und nahm
die mündliche Meldung des Zugführers „Bremse
in Ordnung“ zur Kenntnis, obwohl ei- bei auf
merksamer Beobachtung der Meßinstrumente ei--
kennen hätte müssen, daß der Lösevorgang unter
Berücksichtigung der Länge des Zuges (966 t,
82 Achsen) viel zu kurz war.

Unterdessen erschien dei- Ablöser des Tfz
Führers, dem das Tfz mit dem Hinweis „Alles in
Ordnung“ übergeben wurde. Der abgelöste Be
dienstete ersuchte seinen Kollegen lediglich, ihn
während der Ausfahi-t beim Stellwerk absteigen zu
lassen.

Nach Abfahrt des Bezirksgüterzuges hielt der
Tfz-Fiihrer den Zug wie besprochen heim Stell-
werk an, wo sein Kollege abstieg. 1)ieser bemerkte
während der Weiterfahrt des Zuges einen ver
bremsten Wagen und betätigte — mit dem Zug
mitlaufend — dessen Lösevorrichtung.

Als der Zugführer das haltzeigende Deckungs
signal im nächsten Bf sah und wahrnahm, daß
keine Bremswirkung eintrat, rief er dem Tfz-Füh
rer vorn hinteren Führerstand aus zu, er solle doch
bremsen. Der Tfz-Führer antwortete, daß er be

( reits Bremsung eingeleitet habe, aber aus unge
klärter Ursache keine Bremswirkung erfolge. Der

Zugführer betätigte hierauf die Notbremse, doch
blieb auch diese Maßnahme erfolglos.

Der Zug kam schließlich nach Überfahren
des haitzeigenden Deckungssignals mit Tfz und
3 Wagen infolge einer Steigung und der Brems
wirkung des Tfz sowie der ersten 3 Wagen (117 t
vorhandenes Bremsgewicht) zum Stillstand.

- Bei der anschließenden Nachschau stellte der
Tfz-Führer fest, daß die Luftabsperrhähne zwi
.schen 3. und 4. Wagen geschlossen waren. Er
öffnete sie und setzte ohne Durchführung einer
Bremsuntersuchung nach Freistellung des Deckungs
signals und Erhalt des Abfahrauftrages durch den
Zugführer die Fahrt fort.

Die Ursache des Ereignisses lag somit im
Nichtöffnen der Luftabsperrhähne nach der
Wagenbeigabe und im Unterlassen einer vor
schriftsmäßigen vereinfachten Bremsprobe.

Schuldtragend waren somit:

1. Der Verschubleiter [DV V 3, Punkt 91, DV
M 26, Punkte 134 und 143 a)].

2. Der Zugführer, weil er die Bremsprobe nur
an den ersten zwei beigegebenen Wagen
durchführte und auf die Mithilfe des Schluß-
schaffners zur Uberprüfung der Bremsen am
letzten durchgehend gebremsten Fahrzeug
verzicht etc.

Weiters unterließ er es, nach dem Ober-
fahren des Deckungssignals eine Bremsunter
suchung, verbunden mit einer vollen Brems
probe anzuordnen bzw. durchführen zu
lassen [DV V 3, Punkte 253 und 418, DV
M 26, Punkte 143 a) 3), 165, 166, 167 g),
168 c), 177 a) und b) und 242].

3. Der übergebende Tfz-Führer, weil er der
Durchführung der vereinfachten Bremsprobe
zu wenig Beachtung geschenkt hatte. Außer
dem verleitete er seinen Ablöser, den Zug
außerplanmäßig beim Stellwerk anzuhalten.

Wie es nicht sein soll!
Aus einer Fernschrift: ‚ Montag, den 1. 1. 1968, um 14.00 Uhr Zusammenstoß des Zuges

2787 mit PKW bei EK im km 47,007 . .

Bf 0 Fdl . . . . F“
Hiezu unser Kommentar:

1. Es handelte sich um keinen Zusammenstoß, sondern einen Zusammenprall,
2. der Zusammenprall trug sich nicht „bei“, sondern „auf“ der EK zu,
3. die Angabe der Unfallursache fehlt,
4. die Unterschrift mußte „i. A “ lauten.

Dem Fdl, der das Fernschreiben verfaßte, wäre ein Studium der DV V 26 dringend zu emp
fehlen!
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Schließlich betätigte er die Lösevorrichtung
eines Wagens [DV V 3, Punkt 473; DV M 26,
Punkte 168 c) und 240].

4. Der übernehmende Tfz-Führer, weil er nach
Wahrnehmung der mangelhaften Bremswir
kung kein Gefahrsignal abgab, wodurch der
Schlußschaffner aufgefordert worden wäre,
die Notbremse zu betätigen und der Zug
dadurch vermutlich noch vor dem haltzeigen
den Deckungssignal zum Stillstand gekommen

9. Kl im Einfahrgleis eines Triebwagenschnellzuges
(Beitrag eines Fachbeamten der BBD Innsbruck)

Am 23. November 1967 um 14.25 Uhr stieß
im Bf W. ein auf Gleis 3 einfahrender Triebwagen-
schnellzug mit einem in unmittelbarer Nähe des
Stellwerkes 1 stehenden Kraftkleinwagen mit
2 Anhängern frontal zusammen. Der Anprall er
folgte, wie die Auswertung des Geschwindigkeits
messerstreifens ergab, mit einer Geschwindigkeit
von annähernd 18 km/h. Die im Kraftkleinwagen
befindlichen Bediensteten wurden durch das Ge
fahrsignal des Triebfahrzeugführers auf die heran-
nahende Gefahr aufmerksam und konnten sich
rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Steuerwagen
des Triebwagenschnellzuges sowie die beiden Kl
Anhänger wurden leicht beschädigt. Schadenshöhe
zirka S 10.000.

Gedankenlosigkeit und Außerachtlassung
grundlegender Vorschriften waren wieder einmal
die Ursache für das Zustandekommen dieses Un
falles:

Um 14.00 Uhr kündigte der Fdl des Bf W.
dem Stellwerkswärter des Stellwerkes 1 eine Kl
Fahrt mit 2 Anhängern auf dem falschen Gleis
zwischen den Bf H. und W. an. Unmittelbar nach
dieser Verständigung brachte der Stellwerkswärter
das Schjld „Kleinwagen“ an und verhinderte durch
Anbringen einer Hilfssperre an der Streckengleis
taste (Gleisbildstellwerk mit Drucktasten) unzu
lässige Fahrten auf das durch den Kl besetzte Gleis.
Die späteste Ankunft des Kl im Bf W. war mit
14.20 Uhr festgesetzt. Bereits um 14.15 Uhr stand
der Kl beim Einfahrsignal C und der Kl-Führer
setzte sich mit dem Fdl in Verbindung. Die vor
erst beabsichtigte direkte Einfahrt in die Bm
Anlage konnte nicht durchgeführt werden, da die
zugehörigen Weichen von einem beim Magazin
stehenden Bezirksgüterzug besetzt waren. Nach
Vereinbarung mit dem Stellwerkswärter gestattete
der Fdl die Einfahrt des Kl bis zu dem in unmit—
telbarer Nähe des Stellwerkes 1 befindlichen Ver
schubsignal. Dort sollte das Freiwerden der für
die Fahrt in die Bm-Anlage erforderlichen Weichen
abgewartet werden. Nach Stillstand des Kl beim

wäre. Er setzte auch die Fahrt ohne Durch
führung einer Bremsuntersuchung und ohne
eine volle Bremsprobe fort, obwohl das
Uberfahren des Signals durch mangelhafte
Bremswirkung verursacht wurde. Schließlich
hielt er den Zug — ohne Auftrag hiezu —

beim Steliwerk an, um seinen Kollegen ab
steigen zu lassen (DV V 2, Punkt 102; DV
V 3, Punkt 473; DV M 26, Punkte 208, 217
und 242).

Verschubsignal meldete der Stellwerkswärter dem
Fdl das vollständige Eintreffen des Kl. Er entfernte
anschließend das Schild „Kleinwagen“ und setzte
die auf der Streckengleistaste befindliche Hilfs
sperre — um ein vorzeitiges Freistellen des Ein
fahrsignales zu verhindern — auf die Taste des
Einfahrsignals A.

Auf dem Weg zum Fenster seines Dienstrau
mes — von dort aus wollte er das Vorziehen des
Bezirksgüterzuges betreiben — nahm er gedanken
los die kurz vorher angebrachte Hilfssperre wie
der ab. Kurze Zeit später wurde er durch einen
telefonischen Anruf des Aufsichtsverschubmeisters
mit verschubdienstlichen Anweisungen so abge
lenkt, daß er völlig auf den vor seinem Stellwerk
stehenden Kleinwagen vergaß. Nach Einlangen der
blockmäßigen Anordnung für die Einfahrt des
Triebwagenschnellzuges nach Gleis 3 stellte der
Stellwerkswärter — ohne sich vorn Freisein des
Einfahrgleises in seinem Prüfbereich zu überzeugen
— das ES A frei.

Erst als er sich neuerdings zum Fenster begab,
um die Einfahrt des Zuges zu beobachten, sah er
die Besetzung des Gleises 3 und erkannte seine Fehl-
handlung. Zugleich sah auch der Tfz-Führer des
TS-Zuges das in seinem Fahrweg stehende Hinder
nis, gab Gefahrsignal und leitete sofort die
Schnellbremsung ein. Infolge der aufmerksamen
Fahrwegbeobachtung — die Richtungsverhältnisse
auf der Ostseite des Bf W. erschweren das Erken
nen des gestellten Fahrweges — und folgerichtigen
Reaktion des Tfz-Führers erfolgte der Zusammen
stoß nur mehr mit verhältnismäßig geringer Ge
schwindigkeit, so daß schwerere Folgen, vor allem
die Verletzung von Personen, verhindert werden
konnten.

Die Alleinschuld an diesem Unfall trägt der
Stellwerkswärter des Stellwerkes 1. Sein Verhalten
— Verstoß gegen die Bestimmungen der Punkte
9, 261, 264 und 274 der Dienstvorschrift V 3,
das heißt also, gegen grundlegende Bestimmungen
zur Wahrung der Verkehrssicherheit — war grob
fahrlässig.

0
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10. Richtige Fahrstraßenprüfung!

Seite 13

Auf der Strecke St. Valentin—Abzw. Kasten
reith werden derzeit Elektrifizierungsarheiten
durchgeführt. Dazu sind auch Kl zur Ahbeförde
rung von Aushubmaterial eingesetzt.

Am 15. November um 22.06 Uhr wurde mit
Zustimmung des Fdl H. der Abzw. Kastenreith
ein Kl mit 3 Anhängern beim Südportal des
Kastenreither Tunnels auf dem gesperrten Gleis
Küpfern—Abzw. Kastenreith abgestellt. Um
22.35 Uhr führte der Fdl der Abzw. die Fahrstra
ßenprüfung für den auf dem Gleis Weyer—
Abzw. Kastenreith fälligen Zug 2437 durch. Dabei
stellte er fest, daß der 44 m von ihm entfernt vor
dem Tunnelportal abgestellte Kl nicht mehr vor
handen war. Der Fdl •fragte die Bediensteten der
Bahnmeisterstelle und diese teilten mit, daß der
Kl wahrscheinlich in den Tunnel eingefahren sei.

Fdl H. begnügte sich nicht mit dieser Aus
kunft, sondern schickte einen Bediensteten in den

11. Einheitliche Kennzeichnung der Wagen

Die UIC (Union Internationale des Chernin
dc fer Internationaler Eisenbahnverband) —

Sitz in Pris — und die OSShD (Organisasiza
Sodrushestwa Shelesnysch Dorog = Organisation
für die Zusammenarbeit der Eisenbahnen) — Sitz
in Warschau — sind im Jahre 1964 für die Güter
wagen und im Jahre 1966 für die Reisezugwagen
ihrer Mitgliedsverwaltungen übereingekommen, ein
einheitliches Kennzeichnungssystem einzuführen.

Zweck der einheitlichen Kennzeichnung ist es,
aus den zwölfstelligen Nummern bestimmte wich
tige betriebliche Merkmale und Eigenschaften so
fort erkennen zu lassen. Dadurch soll der Einsatz
der Fahrzeuge erleichtert und auch die Grundlage
geschaffen werden, zur Bewirtschaftung, Unterhal
tung und Leistungsabrechnung anfallende Arbeiten
mittels elektronischer Datenverarbeitungsanlagen
ausführen zu können.

Tunnel, um über den Verbleib des Kl Gewißheit
zu bekommen. Dabei stellte sich heraus, daß der
Kl nicht im Tunnel, sondern auf das Gleis Abzw.
Kastenreith—Klein Reifung entrollt war. I)er auf
die Strecke entsandte Stellwerkswärter des Nach
barhf Klein Reifung fand den Kl in der Nähe des
Einfahrvorsignals stehen. Nach Freimachung des
Gleises konnte Zug 2437 die Fahrt mit 20 Minuten
Verspätung fortsetzen.

Fdl H. hat dadurch ein Beispiel richtiger
Fahrsrraßenprüfung gegeben. Er hat sich gewissen
haft nach dem Verbleib des Kl erkundigt. Es war
ihm dadurch möglich, das Eritrollen des Kl fest
zustellen, das Hindernis zu beseitigen und Zug
2437 vor einem Anfahren an den Kl zu bewahren.

Die 1)ion Linz hat dem Fdl für sein überleg
tes, folgerichtiges und beispielhaftes Handeln die
verdiente, helohende Anerkennung ausgesprochen!

die
Die zwölfstelligen Zahlen kennzeichnen durch

1. und 2. Ziffer: das Austauschverfahren,
3. und 4. Ziffer: die Eigentums- bzw. einstel

lende Verwaltung,
5. bis 11. Ziffer: betriebliche Merkmale und die

laufende Nummer der Bau
artreihe,

12. Ziffer: die Selbstkontrollziffer.

Wir bringen zur Erläuterung eine Zusammen
stellung der die Eigentumsmerkmale kennzeich
nenden Ziffern (3. und 4. Ziffer der l2stelligen
Wagennummer).

Zum Beispiel:
DB = 80, PKP 51, SNCF = 87 usw.

Die Abkürzungen sowie die Namen der
Eigentumsverwaltungen sind in der DV K 10 ent
halten.

Aus einer Dienstanweisung einer Dion

Es mußte festgestellt werden und Firmen, die in Bahnhöfen oder auf Bahngrund Auto
maten aufgestellt haben, klagen immer mehr darüber, daß Personenwaagen, aber auch andere Auto
maten, sowohl bahneigene (Fahrkartenautomaten) wie firnieneigene immer wieder beschädigt
werden . . .

Wäre es nicht möglich gewesen, diesen Satz im richtigen Deutsch abzufassen? Dies dürfte man

wohl von einem Fachbeamten verlangen können!

Die Gruppe von Lesern des Verkehrs-Unterrichtshlattes, die diese Veröffentlichung anregte,

kann nunmehr davon überzeugt sein, daß hierorts der Grundsatz „Gleiches Recht für alle“ hochge

halten wird!
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Verschlüsselung der Eigentumsmerkmale

Weitere Erläuterungen der zwölfstelligen Wagennummern erfolgen in späteren Verkehrs-Unterrichtsblättern.

12. Wegunfälle bei den OBB

Die Unfalirate der Wegunfälle bei den OBB
beträgt im 1. Halbjahr 1967 4,4, das heißt, von
1000 Bediensteten haben in diesem Zeitraum 4,4
einen Unfall auf dem Wege in oder aus dem Dienst
erlitten.

Wie hoch die Unfalirate in den einzelnen
Dienstzweigen ist, zeigt nachstehende Darstellung:

Dienstzwcige Unfalirate
GD, Ämter und Zentralstellen
Verkehrsdienst
Kommerzieller Dienst
Bau- und Bahnerhaltungsdienst
Sicherungs- und Fernmeldedienst
Elektrobau- und Betriebsdienst
Zugförderungs- und Betriebswerkstätten

dienst
Hauptwerkstättendienst
Vorratslagerdienst
Kraftwagendienst

Diese Unfallzahlen geben Anlaß, erneut auf
die immer weiter ansteigende Gefährdung im
Straßenverkehr hinzuweisen. Um diese Gefahren

möglichst einzuschränken, ist es notwendig, einer
seits die Straßenverkehrsvorschriften zu beachten
und andererseits die auf der Straße lauernden Ge
fahren rechtzeitig zu erkennen und zu meiden.
Zur Erreichung dieses Zieles gibt es nur wenige,
jedoch bewährte Möglichkeiten, die sich wie folgt
zusammenfassen lassen:

a) Bei zwanglosen Aussprachen, l)iskussionen
mit den Bediensteten sowie im Rahmen des
Dienstunterrichtes muß immer wieder auf die
Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften,
Betriebssicherheit der Straßenfahrzeuge usw.
besonders aufmerksam gemacht werden.

Damit im Zusammenhang stehend sind
konkrete Hinweise auf Gefahren im Straßen
verkehr, insbesondere wenn ein Bediensteter
der Dienststelle einen Wegunfall erlitten hat,
unerläßlich.

b) Die von Kraftfahrzeugorganisationen in Zu
sammenarbeit mit den Polizeibehörden er
stellten und in den Publikationsorganen
(Presse, Rundfunk und Fernsehen) verlaut
barten monatlichen Schwerpunktprogramme

4. Zahl — — ———————————

der zwölfstelligen Fahrzeugnumrner 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Zahl

Y

0

UIC-Verwaltun, die dem RIV
angehört

europäische 2
OSShL)-Mitilieder

Verwaltungen, die
OSSIiD-, UIC- und
RIV-Mitglieder sind

VR 0

SZI) ALB 0

MTZDSVN KZD

0 0 GySEV BHEV

PKP BDZ CFR CSD MAVi

asiatische 3 KRZ

Privatbahnen 4 0

5 DR

Privatbahnen
Lind CIWL 6 0

7 BP..

UIC- und RIV
Mitglieder
und Internationale
Schlafwagengesell
schaft

i;: •:i

Aniin SP BLS FNM RjK CIWL

RENFE JZ GEH SJ CDD NSB

1 SBB- 1
FS NS CFF!DSB SNCF8 DB OBB CFL

UIC-Verwaltungen und RIV- rMitglieder 9 0
(94 CP, 97 CFS und 99 IRR)

0

0 ISR CFS CEL IRR

2,3
2,8
1,5
5,0
3,8
2,8

4,3
6,7
1,3
4,0
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sind zu beachten. So wird in den Monaten
J änner und Februar u. a. auf den Grundsatz,
daß der Abstand zwischen zwei hinterein
ander fahrenden Fahrzeugen so groß sein
muß, daß das nachfolgende Fahrzeug auch
dann, wenn das vordere Fahrzeug plötzlich
abgebremst wird, rechtzeitig angehalten wer
den kann, besonders verwiesen, wobei im
Winter im Straßenverkehr durch die Witte
rung (Schnee, Eis, Nebel usw.) hervorgerufenen
außergewöhnlichen Verhältnisse nicht außer
acht gelassen werden dürfen.

c) Überprüfung des eigenen Verhaltens im Stra
ßenverkehr und persönliches Bemühen, eine
Wiederholung der an sich beobachteten Fehl-
handlungen, wie ets a riskante Uberholmanö
ver, gedankenloses Überqueren der Fahr
bahn, mangelnde Konzentration im Straßen
verkehr nach anstrengender beruflicher
Tätigkeit, Nachtdienst usw., möglichst zu
v ei-meiden.

d) Berücksichtigung des Straßenzustandes zwi
schen Wohnort und Dienststelle. Unüber
sichtliche schlecht hegeh- oder befahrbare
Straßenstücke, gefährliche Kreuzungen, den
Straßenverkehr behindernde Umleitungen, be
sonders gut instandgehaltene Fahrbahnen, die
zu schneller Fahrweise anregen, sind vielfach
Ursachen für den Eintritt eines Wegunfalles.

e) Aushang von Unfallverhütungsplakaten, die
auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerk
sam machen, sowie Anbringungen individuel
ler Hinweise der Dienststellen an gut sicht
baren Stellen im Dienststellenbereich. Um die
Werbewirksamkeit zu erhöhen, sind peri
odisch die Plakate auszuwechseln und die Hin
weise abzuändern. Diesbezügliche Plakate kön
nen beim Unfallverhütungsdienst der Ver
sicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen, Linke Wienzeile 48—52, 1061 Wien,
Basa Wien 11135 formlos angesprochen
werden.
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Wie notwendig es ist, sich mit Vorstehendem
gewissenhaft auseinanderzusetzen, mögen nach
stehende Wegunfälle aufzeigen, die sich in kurzem
Zeitabstand ereigneten und bei denen 1 V-Bedien
steter getötet sowie drei schwer verletzt wurden.

„Mittwoch, 8. November 1967, 6.00 Uhr,
wurde der Geschäftsführer des Geschäftsführerhf
Regelsbrunn Johann Schwingenschlögel, geb.
16. Mai 1915, auf dem Rückweg mit dem Fahr
rad nach Abnahme des Kennzeichens K 101 ‚Un
gültigkeitszeichen‘ vorn Einfahrsignal bei dichtem
Nebel auf der Bundesstraße 9 von einem derzeit
noch unbekannten PK\V erfaßt und unbestimmten
Grades verletzt. Schwingenschlögel wurde von der
Rettung in das Krankenhaus Hamburg eingeliefert.
Stellung eines Vertreters ab zirka 14.20 Uhr. Be
triebliche Folgen: P 4803 + 20‘, 4808 + 20 ‘.“

„Sairistag, 18. November 1967, 21.35 Uhr,
wurden die Bediensteten des Bf Moosbierbauin-H.
1.eopold Drescher, geb. 3. Juli 1912, Fahrdienst
leiter, und Karl Maresch, geb. 8. Juli 1909, Stell—
werkswiirter, beide in Gemeinlebarn wohnhaft,
nach Dienstschluß am Heimweg mit dem Moped
vom PKW N 277.278, Lenker Johann Humer aus
Genieinlebarn, überfahren. Maresch wurde getötet,
Drescher erlitt Verletzungen unbestimmten Gra
des und wurde von der Rettung in das Kranken
haus St. Pölten eingeliefert.“

„Sonntag, 26. November 1967, zirka 20.10
Uhr, stürzte der dem Bf Drösing als Verschieber
zugeteilte Bedienstete Franz Horak, geb. 5. Mai
1926, Heimatbf Bernhardsthal, am Heimweg mit
seinem Moped auf der Bezirksstraße zwischen Rin
geisdorf und Niederabsdorf und zog sich dabei
Verletzungen schweren Grades zu. Horak wurde
von der Rettung in das Krankenhaus Mistelbach
eingeliefert.“

V—Bedienstcte! An allen Ecken und Enden
lauert die Gefahr. Darum: Uberprüft stets Euer
eigenes Verhalten und glaubt ja nicht — wie man
es so oft zu hören bekommt:

„Mir kann eh nix passieren!“

Bahnhofvorstände, Fahrdienstleiter!

Werden auf Bahngrund Kraftfahrzeuge durch Verschulden der Bahn stark beschädigt, so ist
es wichtig, sie durch einen Fachbeamten der zuständigen Kraftwagenbetriebsleitung besichtigen
zu lassen,- um den Umfang der entstandenen Schäden einwandfrei ermitteln und übertriebenen
Schadenersatzforderungen entgegentreten zu können.

Unterstützt die Bemühungen des Kraftwagendienstes dadurch, daß Ihr Euch erkundigt, wohin
ein beschädigtes Kraftfahrzeug gebracht wurde oder gebracht werden soll, um so die Besichti
gung ohne Zeitverlust zu ermöglichen!
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13. Unfallverhütung

2. Stück

Am 21. November geriet im Bf G. der Ver
schieber L. beim Hemmschuhlegen zwischen einen
Wagen und eine Verladerampe und wurde dabei
schwer verletzt.

Dazu die Unfailverhütungsvorschrift, Heft 3,
Punkte 3.3.2 und 3.7.2:

„Das Betreten des Raumes zwischen beweg
ten Fahrzeugen und Rampen, Gleisabschlüssen,
Toren und dgl, ist untersagt.“

„Hemmschuhe sind so rechtzeitig aufzulegen,
daß der Hemmschuhleger von anlaufenden Fahr
zeugen nicht gef‘hrdet werden kann.“

So wurde der Verletzte aufgefunden! So kam es zum Unfall!

0

0
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